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Schon fünf Mal haben die Berliner 
Buchläden Schwarze Risse, 021 

und M99 in diesem Jahr Polizeibe-
such bekommen. Dabei galt das be-
hördliche Interesse nicht den Bü-
chern in den Verkaufsregalen, son-
dern Flugblättern und Broschüren 
zum Mitnehmen, die von politischen 
Gruppen in den Buchläden ausgelegt 
wurden. Mal war ein Flugblatt des 
Berliner Büros für Antimilitaristische 
Maßnahmen (Bamm), mal die Auto-
nomenpublikation Interim Grund für 
die Polizeibesuche. Doch neben den 
inkriminierten Schriftstücken wurden 
auch regelmäßig die Computer der 
linken Buchläden beschlagnahmt 
und erst einige Tage später zurück-
gegeben. Das sorgt bei den Buch-
händlern für großen Unmut. »Es ist 
wohl nicht davon auszugehen, dass 
die Hersteller und Verteiler inkrimi-
nierter Texte per E-Mail ihr Kommen 
ankündigen. Dafür könnte bei Kun-
den, die elektronisch ein Buch be-
stellen wollen, Verunsicherung ein-
treten, ob nicht womöglich ihre Da-
ten gespeichert werden«, meint ein 
Mitarbeiter der Schwarzen Risse. 

Der Berliner Rechtsanwalt Sven 
Lindemann, der den Laden juristisch 
vertritt, will genau beobachten, was 
weiter passiert: »Bei den bisherigen 
Durchsuchungen wurden die Com-
puter nach Angaben des Landeskri-
minalamts nicht gespiegelt, sondern 
lediglich mit Hilfe von Schlagwör-
tern durchsucht. Wenn sich in den 
laufenden Verfahren herausstellen 
sollte, dass doch kopiert wurde, 
müssten die Daten nach Einstellung 
des Verfahrens gelöscht werden«, 
erklärte Lindemann gegenüber dem 
Sprachrohr. Die Beschlagnahme der 

Computer stellt für ihn den Haupt-
kritikpunkt dar: »Es werden bei sol-
chen Durchsuchungen nicht nur die 
inkriminierten Zeitungen beschlag-
nahmt, sondern es wird in nicht un-
erheblicher Weise in den Gewerbe-
betrieb eingegriffen. Den Buch-
händlern wird ihre berufliche Tätig-
keit erschwert, und ihnen wird oh-
ne Begründung unterstellt, dass sie 
Kenntnis vom Inhalt der jeweilig be-
anstandeten Zeitschriften hätten.« 
Dabei sind Buchhändler nach der 
gängigen Rechtssprechung nicht 
verpflichtet, alle ausgelegten Publi-
kationen und Flugschriften nach 
möglichen strafbaren Inhalten zu 
durchforsten. Lindemann vermutet, 
dass die Berliner Staatsanwaltschaft 
die gängige Rechtssprechung zu re-
vidieren sucht.

 

Gesellschaftliche 

Debatte führen

Die betroffenen Buchläden setzen 
nicht nur auf den Rechtsweg. Sie 
wollen zugleich eine gesellschaftliche 
Debatte über die Bedeutung linker 
Buchläden anstoßen. Diese Diskus-
sion soll ausdrücklich über die linke 
Szene hinausreichen. Auch die Dienst-
leistungsgewerkschaft ver.di und der 
Börsenverein des deutschen Buch-
handels sollen angesprochen wer-
den. Die Betroffenen sind zuversicht-
lich, dass das Diskussionsangebot 
erwidert wird: »Schließlich hat es vor 
20 Jahren nach Durchsuchungsakti-
onen in linken Buchläden auch eine 
breite, übergreifende Solidarisierung 
gegeben.« PETEr NoWAk

Buchläden wehren sich
Polizei beschlagnahmt auch Computer

anzeige
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Als »realitätsfern« hat der stell-
vertretende ver.di-Vorsitzende 

Frank Werneke den Beschluss des 
Bundestages zur Fortführung der Ar-
beitslosenversicherung für Selbstän-
dige bezeichnet. Das Parlament hat-
te Anfang Juli mit einem »Beschäf-
tigungschancengesetz« zwar be-
schlossen, dass sich Gründerinnen 
und Gründer mit Arbeitslosengeld-I-
Anspruch auch künftig freiwillig ge-
gen Arbeitslosigkeit versichern kön-
nen. Das Gesetz sieht allerdings ge-
gen über der geltenden und zum 
Jahres ende auslaufenden Regelung 
enorm erhöhte Kosten für die Versi-
cherten vor. Er sei sicher, dass sich vie-
le Anspruchsberechtigte das »nicht 
werden leisten können«, kritisierte 
Werneke. Die Beiträge sollen sich 
2011 gegenüber der jetzigen Höhe 
verdoppeln, bereits im zweiten Jahr 

auf das Vierfache steigen. Damit wer-
de »das Ziel verfehlt, gerade den 
Schwächsten einen Schutz anbieten 
zu wollen«. Die Neuregelung soll au-
tomatisch auch für alle bisher frei-
willig gegen Arbeitslosigkeit versi-
cherten Selbständigen gelten, sofern 
sie nicht von ihrem Sonderkündi-
gungsrecht bis 31. Dezember 2010 
Gebrauch machen. 

Unverständlich sei, warum die Lei-
stungen nach wie vor in vier Qualifi-
kationsstufen bemessen werden und 
warum die Versicherung nicht für 
weitere Selbständige geöffnet wird. 
Auch soll der Rückweg Selbständiger 
aus der Arbeitslosigkeit in die Versi-
cherung nur zweimal möglich sein.
ver.di war seit Jahren mit Forderungen 
zur Verbesserung dieser Versicherung 
an die Politik herangetreten.  rEd
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Chance kaum genutzt
Arbeitslosenversicherung für Selbständige zu teuer
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